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STIFTUNG
WOHNLICHE
STADT
Stiftung des bürgerlichen Rechts

Bewilligungsbedingungen

1. Die Stiftung behält sich den unbefristeten - auch teilweisen - Widerruf dieser Bewilligung für den Fall vor, dass

· die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wurde, 

· das Förderprojekt aus rechtlichen, finanziellen oder sachlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann,

· Fördermittel bestimmungswidrig, nicht zeitgerecht, zugunsten überwiegender Interessen von Einzelpersonen oder Personengruppen oder für Aufgaben, die dem Land oder der Stadt im Rahmen ihrer öffentlich- oder privatrechtlichen Verpflichtungen obliegen, verwendet werden,

· Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt werden,

· der Verwendungsnachweis für die Fördermittel nicht fristgerecht erbracht wird.

Bei Widerruf besteht ein sofortiger Erstattungsanspruch der Stiftung. Dieser ist vom Zeitpunkt seiner Entstehung an mit 6 v. H. für das Jahr zu verzinsen.

2. Die Zuwendung wird im Rahmen verfügbarer Stiftungsmittel auf Anforderung nur zu voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten fälligen Zahlungsverpflichtungen und in der Regel nur in Teilbeträgen ausgezahlt. Zu diesem Zweck sind bei der Anforderung die Projekt-Nummer und die Buchungsstelle bzw. Rechnungsnummer anzugeben. Zur Vermeidung unnötiger Mahnungen wird gebeten, in der Annahmeanordnung das Feld "Beitreibung" mit der Ziffer 4 zu kennzeichnen.
Die Stiftung behält sich vor, 5 v. H. des bewilligten Förderbetrages erst auszuzahlen, wenn die Anbringung des Hinweises auf die Förderung durch die Stiftung gem. Nr. 10 dem Stiftungsvorstand gegenüber nachgewiesen ist.

3. Werden Stiftungsmittel entgegen Nr. 2 vor dem Verwendungsbedarf angefordert und ausgezahlt, behält sich die Stiftung vor, dem Empfänger der Mittel Ausfallzinsen in Höhe der Bankkonditionen für festverzinsliche Stiftungsmittel in Rechnung zu stellen.

4. Für die Zuwendung, die Verwendung der Zuwendung und deren Nachweis finden § 44 der Landeshaushaltsordnung sowie die dazu geltenden Verwaltungsvorschriften entsprechend Anwendung. Der Verwendungsnachweis ist in vereinfachter Form entsprechend der Anlage (ohne Vorlage von Belegen) zu führen und der Stiftung innerhalb von 6 Monaten nach Verwendung der Fördermittel, spätestens jedoch nach Fertigstellung des Projektes, vorzulegen.

5. Sofern die Zuwendung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks an Dritte (als Projektträger) weiterzuleiten ist, ist dem Empfänger hierüber ein Bewilligungsbescheid zu erteilen, der die Auflagen dieses Bescheides enthalten muß oder auf sie verweist und festlegt, wie die zweckentsprechende Verwendung nachzuweisen ist. Zuwendungen für Verwaltungsausgaben des Empfängers dürfen nicht gegeben werden. Eine Ausfertigung des Bewilligungsbescheides ist der Stiftung zu übersenden.

6. Der Stiftung ist unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn bewilligte Stiftungsmittel nicht mehr benötigt werden (z. B. infolge Aufgabe, Änderung oder Verbilligung des Förderprojektes) oder wenn der Zuwendungszweck aus finanziellen oder anderen Gründen nicht erreicht werden kann.

7. Überzahlungen sind unverzüglich an die Stiftung auf ihre Konten bei der Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) zurückzuzahlen, und zwar

· bei Projekten in der Stadt Bremen auf das Konto 1 070 115 000 zu Buchungsstelle 5811-99500-4

· bei Projekten in der Stadt Bremerhaven auf das Konto 1 070 802 013.

8. Hinsichtlich der Verwendung der Zuwendung unterliegen alle Empfänger der Prüfung durch den Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (§ 11 Satz 2 des Gesetzes über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank vom 20.02.1978 - Brem.GBl. S. 67 - 2191-a-2). Zu diesem Zweck sind die Belege mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

9. Für die Dokumentation der geförderten Projekte sind nach Fertigstellung des Projektes zwei Fotos (Schwarz-weiß- oder Farb-Abzüge, 13 x 18 cm, matt) über die geförderte Maßnahme nebst einem kurzen das Projekt erläuternden Text zu übersenden. 

10. Auf die Förderung durch die Stiftung ist in der Weise öffentlich hinzuweisen, dass

-
im Falle einer Baustelleneinrichtung das Bauschild unter Verwendung des Signets der Stiftung einen entsprechenden Hinweis erhält und

-
unmittelbar nach Fertigstellung des Projekts an diesem oder in dessen Nähe ein Schild mit dem Signet der Stiftung (möglichst diebstahlsicher) angebracht wird.

Die Schilder stehen in den Maßen 7 cm x 10 cm und 10,5 x 15 cm auf Anforderung zur Verfügung. Wird das Projekt von weiteren Förderern unterstützt und wird hierauf summarisch hingewiesen, genügt die Erwähnung der Stiftung an dieser Stelle.

11. Die Stiftung erwartet die Erwähnung der Förderung in Pressemittelungen über das Projekt und ihre rechtzeitige Unterrichtung über eine geplante Übergabe des Projektes an die Öffentlichkeit.
12. Im übrigen wird auf die Vergaberichtlinien vom 30.10.1992, ergänzt am 07.12.1993, verwiesen.
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